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Frage 3:  

Welche Aufgaben werden nach Kenntnis der Bundesregierung von der Europäischen 

Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst als Auftraggeber des European 

Union Police Services Trainings (EUPST II) übernommen (Drucksache 18/8067)? 

Antwort zu Frage 3:  

Die Europäische Kommission ist Auftraggeberin und überwacht die Implementierung des 

EUPSTII. Darüber hinausgehende Erkenntnisse liegen der Bundesregierung nicht vor. 

Frage 4:  

Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung der Eigenanteil der teilnehmenden eu-

ropäischen „und ggfs. außereuropäischen Sicherheitsbehörden" (Drucksache 18/8067)? 

Antwort zu Frage 4:  

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. 

Frage 5:  

Welche polizeilichen und welche militärischen Teilnehmer (bitte einzeln ausweisen) aus 

welchen Ländern bzw. Institutionen nahmen im Mai 2016 an einem einwöchigen Seminar 

der Bundespolizeiakademie teil, bei dem „20 Angehörige internationaler Sicherheitsbehör-

den im Bereich Monitoring, Mentoring, Advising und Training" geschult werden sollten 

(Drucksache 18/8067)? 

Antwort zu Frage 5:  

Nachfolgende Teilnehmer nahmen am o. a. Seminar in Lübeck teil (in Klammern sind 

Gendarmerieangehörige aufgeführt): 

Italien 	 -2- 	(-2- Carabinieri) 

Tunesien 	-1- 

Rumänien 	-4- 	(-2- Romania Gendarmerie) 

Spanien 	 -3- 	(-1- Guardia Civil) 

Timor-Leste 	-1- 

Türkei 	 -1- 
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Brasilien 	-1- 

Niederlande 	-3- 	(-1- Koninklijke Marechaussee) 

Portugal 	-1- 	(-1- Guarda National Republicana) 

Großbritannien 	-1- 

Frankreich 	-1- (Gendarmerie) 

Finnland 	-1- 

Deutschland 	-2- 

Frage 6:  

Welche weiteren Inhalte kann die Bundesregierung zu den in Lübeck behandelten Modu-

len „Basisinformation Mentoring, Monitoring, Advising, generelle Aspekte und Prinzipien, 

Definitionen, Kommunikationstechniken, Dokumentation und Evaluation" mitteilen (Druck-

sache 18/8067)? 

Antwort zu Frage 6:  

Inhalte sind die „Operational Guidelines for Monitoring Mentoring and Advising in Civilian 

CSDP Missions" des EAD, Interkulturelle Kommunikation und Arbeiten mit Dolmetschern/ 

Sprachassistenten. 

Frage 7:  

Was ist der Bundesregierung darüber bekannt, inwiefern es sich bei der niederländischen 

königlichen Marechaussee, die das Steuerungskomitee der EUPST II-Trainings leitet, um 

eine rein militärische Einheit handelt? 

a) Inwiefern wurde das polizeiliche Training in Lübeck wie auch die anderen EUPST II-

Maßnahmen von dem Steuerungskomitee des EUPST II unter der Leitung der nie-

derländischen königlichen Marechaussee koordiniert? 

b) An welchen von der niederländischen königlichen Marechaussee vorbereiteten 

Treffen haben die Bundespolizei oder andere deutsche Behörden nach Kenntnis 

der Bundesregierung seit Beantwortung der Drucksache 18/8067 teilgenommen? 
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Antwort zu Frage 7:  

Zu Struktur und Organisation ausländischer Streitkräfte oder Polizeiorganisationen nimmt 

die Bundesregierung keine Stellung. 

a) Die an der Bundespolizeiakademie in Lübeck durchgeführten EUPST II Mentoring & 

Advising Trainings (Seminare) wurden im Rahmen des Projektes von der Bundes-

polizei angeboten und nach Beschluss des Steuerungskomitees in eigener Zustän-

digkeit vorbereitet und durchgeführt. 

b) Bei der Vorbereitung der „Comprehensive Live Exercise" in Weeze vom 4. - 21. Ap-

ril 2016 wurden von der Bundespolizei keine Aufgaben übernommen. Die Bundes-

polizei (-11-) und die Polizeien der Länder Niedersachsen (-2-) Brandenburg (-1-) 

der Hansestadt Bremen (-1-) und der Freien und Hansestadt Hamburg (-1-) stellten 

insgesamt -16- Teilnehmer an der o. a. Übung als Trainingsexperten. 

Frage 8:  

Inwiefern hat die Bundesregierung mittlerweile Erkenntnisse eingeholt, worin die Mitarbeit 

der Europäischen Gendarmerietruppe (EUROGENDFOR) als „associated partner" am 

EUPST II besteht (Drucksache 18/8067)? 

Antwort zu Frage 8:  

Der Bundesregierung liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. 

Frage 9:  

Inwiefern liegen der Bundesregierung mittlerweile Erkenntnisse vor, welche Behörden 

welcher Länder bzw. Einrichtungen oder Einzelpersonen das EUPST II-Training, an dem 

auch die Bundespolizei teilnahm, beobachtet haben (Drucksache 18/8067)? 

Antwort zu Frage 9:  

An der Übung "Lowland Grenade 2016" vom 4. bis 15. April 2016 in Weeze nahm ein An-

gehöriger der Bundeswehr als Beobachter teil. Darüber hinaus liegen der Bundesregie-

rung keine weiteren Erkenntnisse vor. 
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Frage 10:  

Worin bestand der Trainingsplan für das Training in Weeze, welche Module wurden geübt 

und inwiefern beinhalteten diese auch Formationstrainings während Großeinsätzen oder 

Trainings in Hundertschaften? 

Antwort zu Frage 10:  

Im Rahmen der „Comprehensive Live Exercise" vom 4. - 21. April 2016 wurden für ver-

schiedene Szenarien Trainingsmaßnahmen angeboten, sowohl für mögliche beratende als 

auch exekutive Funktionen in internationalen Friedenseinsätzen: 
- Monitoring, Mentoring und Advising 

- Community Policing 

- Interaktion mit lokalen Partnern 

- Menschenrechte 

- Gender 

- Kriminalitätsbekämpfung (Ermittlungen, Kriminaltechnik, etc.) 

- Polizeiliche Einsatzverfahren zur Harmonisierung des polizeilichen Handelns in internati-
onalen Teams 

- Zivilpolizeiliche Maßnahmen bei demonstrativen Aktionen - auch im Zusammenhang mit 

Formationstrainings bei Großeinsätzen bzw. Trainings in Hundertschaften 

- Personenschutz 

Frage 11:  

In welchen Zusammenarbeitsformen haben welche deutschen Behörden nach Kenntnis 

der Bundesregierung im Jahr 2016 mit ausländischen Gendarmerieeinheiten trainiert oder 

geübt? 

Antwort zu Frage 11:  

Auf die Antwort zu Frage 10 wird verwiesen. Darüber hinaus haben im Jahr 2016 bei der 

Bundespolizei keine weiteren Zusammenarbeitsformen im Sinne dieser Anfrage stattge-

funden. Die Bundeswehr arbeitet im Rahmen der NATO mit ausländischen Gendarmerie-

einheiten zusammen, soweit diese militärpolizeiliche Aufgaben für die Streitkräfte der 

NATO-Partner wahrnehmen. Spezielle Trainings oder Übungen mit ausländischen Gen-

darmerieeinheiten wurden nicht durchgeführt. 








